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sowie durch das Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) in der jeweils gültigen Fassung. Die Verwertung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke und die
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Mit freundlichen Grüßen 
 
Angelika Hanko	

	
Evers & Partner Stadtplaner PartGmbB 	
Ferdinand-Beit-Straße 7 b	
20099 Hamburg	
 	
Durchwahl: +49 (40) 25 77 67 3-84	
Zentrale: +49 (40) 25 77 67 3-70	
E-Mail: ah@ep-stadtplaner.de   
 
Partnerschaftsregisternummer: 1133 | Amtsgericht Hamburg | Datenschutz	
Gesellschafter | Christian Evers, Wiebke Koops und Maren von Schnakenburg	
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Harzwasserwerke GmbH � Postfach 10 06 53 � 31106 Hildesheim  

 
 

Nikolaistraße 8 

31137 Hildesheim 

Telefon: 05121 404-0 

Telefax: 05121 404-220 

 

 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Datum 

 06.12.2022 
¯¯¯ 

Trinkwassergewinnungsgebiet Innerstetalsperre 
110. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 513 �Lautenthaler Straße West� mit ÖBV 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB und Umweltverbände 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
dass Vorhaben befindet sich im Trinkwassereinzugsgebiet der Innerstetalsperre von der als Beilei-
tungstalsperre im Nordharzverbundsystem Wasser in die benachbarte Trinkwassertalsperre Gra-
netalsperre übergeleitet wird. Hinsichtlich des Ressourcenschutzes für die Trinkwasserversorgung 
haben sich Planung, Errichtung und Betrieb von Bauvorhaben in Trinkwassergewinnungsgebieten 
am Gewässerschutz zu orientieren. 
 
Bei der Versickerung von Niederschlagswasser, welches auf gepflasterten Parkplatz- und Rangier-
flächen anfällt, sollte vor der Versickerung über die belebte Bodenzone eine geeignete Vorbehand-
lung eingeplant werden (z. B. Einbau einer Absetzvorrichtung, Bau von Leichtflüssigkeitsabschei-
dern, Tauchwände). Bei der Entwässerungsplanung von Parkplätzen ist auf eine ausreichende 
hydraulische Kapazität der Entwässerungsanlage zu achten (Berücksichtigung von Starkregener-
eignissen). Eine Versickerung über Schächte und Schluckbrunnen ist auszuschließen. 
 
Im Hinblick auf den Grundwasser- und Gewässerschutz sollten bei der Errichtung und des Be-
triebes des Planvorhabens folgende Punkte berücksichtigt werden: 
 

- Die an dem Vorhaben beteiligten Firmen sowie deren Subunternehmer sind darauf hinzuwei-
sen, dass sich das Plangebiet in einem Trinkwassergewinnungsgebiet befindet. Sie sind un-
ter diesen Umständen zu besonderer Sorgfalt zu verpflichten und entsprechend einzuwei-
sen. Dies gilt ganz besonders für den Umgang mit und die Lagerung von wassergefährden-
den Betriebsstoffen (z. B. Treibstoff u. ä.).  

- Keine Verwendung von Recyclingmaterial beim Bauvorhaben, bei dem die Möglichkeit einer 
Auslaugung wassergefährdender Stoffe besteht. Es ist sicherzustellen, dass nur unbedenkli-
ches (inertes)Material zum Einsatz kommt. 
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- Auf der Baustelle sollten Materialien und Geräte für Sofortmaßnahmen im Störfall (z. B. 
Brand, Ölunfall) vorgehalten werden. Bei der Baustelleneinrichtung und der Baudurchführung 
sind die einschlägigen Gesetze und Verordnungen zum Boden- und Grundwasser-/Gewäs-
serschutz (z.B. Maßnahmen zum Auffangen von Schmier- und Treibstoffen, Dichtigkeitsprü-
fung, kein Einsatz von kontaminierten Geräten, etc.) zu beachten. 

- Im Zusammenhang mit Betonarbeiten ist sicherzustellen, dass alkalische Wässer und Ab-
spülungen nicht zum Abfluss in oberirdische Gewässer gelangen. 

- In Schadensfällen mit Auswirkungen auf das Oberflächen- bzw. Grundwasser ist unser zu-
ständiger Talsperrenmeister der Innerstetalsperre bzw. unser Betriebsstellenleiter am Be-
triebshof Clausthal zu benachrichtigen. Für Störfälle außerhalb der Dienstzeit ist die Rufbe-
reitschaft Betriebshof Clausthal zu kontaktieren. 

- Die Erd- und Bauarbeiten sind so durchzuführen, dass Abschwemmungen in umliegende 
Gewässer ausgeschlossen sind und eine Beeinträchtigung der Qualität Oberflächenwassers 
ausgeschlossen ist. 

- Erdarbeiten sind unverzüglich einzustellen, wenn aufgrund ihres Aussehens, ihrer Konsis-
tenz oder ihres Geruches auffällige Materialien angetroffen werden. In diesem Fall ist die Un-
tere Bodenschutzbehörde des Landkreis Goslar einzuschalten. Weiterhin gehen wird davon 
aus, dass bei Erdarbeiten anfallender Boden oder Materialien (z.B. Schlacken, Schlämme 
etc.) nach den abfallrechtlichen Vorschriften ordnungsgemäß entsorgt und auf keinen Fall 
zum weiteren Einbau für z. B. Wallanlagen, Versickerungsmulden etc. genutzt werden. 

- Um im Havariefall schnelles und fachgerechtes Handeln zu ermöglichen, weisen wir auf die 
Erstellung eines Notfall- und Alarmplanes vor Beginn der Baumaßnahme hin. Der Notfall- 
und Alarmplan ist für alle am Bauvorhaben beteiligen Personen jederzeit zugänglich zu posi-
tionieren und enthält alle im Notfall benötigten Ansprechpartner mit Adressen und Telefon-
nummern. 

 
Die Harzwasserwerke GmbH gehen davon aus, auch weiterhin im Verfahren eingebunden zu wer-
den, insbesondere an den Ausführungsplanungen. Wir bitten Sie um Weiterleitung der Auflagen 
und Hinweise zum Gewässerschutz an die Planungsbüros sowie die bauausführenden Firmen. 
 
Bei weiteren Fragen rufen Sie uns gerne an. 
 
Mit freundlichen Grüßen     Anlage 
        Übersichtsplan 
Harzwasserwerke GmbH 
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Nikolaistraße 8, 31137 Hildesheim
Tel. 05121-4040

Harzwasserwerke GmbH TÖB HWW 1141/2022

Ersteller ZD/np

Die Darstellung der Anlagen der Harzwasserwerke GmbH 
dient nur der Übersicht.

25.11.2022Erstellungsdatum

Maßstab

Auszug aus den Geobasisdaten der Nds.
Vermessungs- und Katasterverwaltung© 2017 ±
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Seite 2 
zum Schreiben vom 20 .12.2022 

• 
Harz Energie 
Netzgesellschaft 

demontiert und gesichert werden. Für die Details zur Neuerschließung des Objektes 

benötigen wir Leistungsangaben sowie die Lage der gewünschten Anschlusspunkte. 

Versorgungsleitungen dürfen nicht überbaut oder tiefwurzelnd überpflanzt werden. 

Eine Erschließung mit Erdgas kann nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass eine 

Wirtschaftlichkeit gegeben ist. 

Für technische Rückfragen möchten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Netzmeistern, 

Herrn Axel Günther (Strom), Tel. 0 55 22 / 503 5224 und a.guenther@harzenergie-netz.de 

sowie Herrn Kai Leßmann (Gas und Wasser), Tel. 0 55 22 / 503 5226 oder 

k. lessman n@harzenergie-netz.de bitten. 

Bestandspläne 

Die beigefügten Bestandspläne erhalten Sie rein für eigene Planungszwecke. Tätige Firmen 

oder künftige Grundstückseigentümer erhalten eine separate Bestandsauskunft über 

unsere Abteilung Dokumentation. Sie erreichen die Kolleg * innen unter 

planauskunft@harzenergie-netz.de. 

Anonymisierte Fassung zur Veröffentlichung gemäß § 3 (2) BauGB 

Wir fügen diesem Schreiben ergänzend eine anonymisierte Fassung dieses Scheibens zur 

Veröffentlichung bei. 

Gern sind wir bei Fragen für Sie da. 

Mit freundlichen Grüßen 

Harz Energie Ne.t 

/ue 



Anonymisierte Fassung zur Veröffentlichung 

Harz Energie Netz GmbH 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 513 „Lautenthaler Straße West", 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir danken für die Zusendung der genannten Bauleitplanung. Nachstehend unsere 

Anregungen und Bedenken. 

Allgemeines 

Das neu geplante Naturhotel befindet sich auf dem Gelände eines leerstehenden 

Hotelgebäudes an der Ortsrandlage von Hahnenklee-Bockswiese. 

Strom-, Gas- und Trinkwasserversorgung 

Im Planungsbereich sind derzeit die Netzanbindungen des leerstehenden Hotels 

vorhanden. 

Löschwasservorhaltung 

Bezüglich der Löschwasserversorgung aus dem Trinkwassernetz weisen wir darauf hin, 

dass die Löschwasserversorgung nur in Höhe von trinkwasserüblichen Volumenströmen 

erfolgen kann. Bei Erfordernis sollte unseres Erachtens eine zusätzliche, vom 

Trinkwassernetz unabhängige Löschwasserversorgung in die Planungen aufgenommen 

werden. 

Auf den Bestand eines derzeit vorhandenen Hydranten im Planbereich der künftigen 

Tiefgarage möchten wir hinweisen. Ggf. Änderungen sind frühzeitig abzustimmen. 

Erschließung des neuen Naturhotels 

Wir bitten um ein frühzeitiges Abstimmungsgespräch. Im Altbestand vorhandene 

Netzanschlüsse sowie Zähl- und Messeinrichtungen müssen vor dem Abriss der Gebäude 

demontiert und gesichert werden. Für die Details zur Neuerschließung des Objektes 

benötigen wir Leistungsangaben sowie die Lage der gewünschten Anschlusspunkte. 

Versorgungsleitungen dürfen nicht überbaut oder tiefwurzelnd überpflanzt werden. 

Eine Erschließung mit Erdgas kann nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass eine 

Wirtschaftlichkeit gegeben ist. 

Bestandspläne 
Die beigefügten Bestandspläne erhalten Sie rein für eigene Planungszwecke. Tätige 

Firmen oder künftige Grundstückseigentümer erhalten eine separate Bestandsauskunft 

über unsere Abteilung Dokumentation. Sie erreichen die Kolleg * innen unter 

planauskunft@harzenergie-netz.de. 

Gern sind wir bei Fragen für Sie da. 

Mit freundlichen Grüßen 

Harz Energie Netz GmbH 



Die Eintra~ung unserer Leitungen und Anlagen zeiQtJe , · -
lieh deren 'Vorhandensein, soweit sie uns bekannt sind. 
Für die Ang\aben, insbesondere Maße, übernehmen wir 
keine Gewä~r . Die genaue Lage ist an Ort und Stelle durch 
geeignete Mpßnahmen, z.B. Querschläge, vor Beginn der 
Arbeiten zu ~rmitteln. 
Außer den ei ~gezeichneten Leitungen ist mit weiteren außer 
Betrieb befinclllichen Leitungen zu rechnen, auch mit diesen 
ist wie oben deschrieben zu verfahren. 
Beschädigung~n, Gasgerüche oder sonstige Störungen 
bitte sofort un~erer Netzleitstelle melden. ~-
Tel.: 05522 / 03-9215 __---\ 

Harz Energie N-e~ 

• Harz Energie 
• Netzgesellschaft 

Projekt 

Strom 

N A Maßstab 1: 1.000 

Kleines Hafer / a n 

Plandarstellung A4 hoch 

Bearbeiter henhente 

Entstörungsd ienst: 
05522-503 9215 Ausschnitt Goslar Hahnenklee Beb 503 "Lautenthaler StraßePNe'Sill' 20.12.2022 



Die Eintragung un erer Leitungen und Anlagen zeigt le~~ 
lieh deren Vorhand~nsein, soweit sie uns bekannt sind. 
Für die Angaben, inr besondere Maße, übernehmen wir , 
keine Gewähr. Die genaue Lage ist an Ort und Stelle durch 
geeignete Maßnah~~n, z.B. Querschläge, vor Beginn der 
Arbeiten zu ermittelrl. 
Außer den eingezeid\neten Leitungen ist mit weiteren außer 
Betrieb befindlichen l..:f itungen zu rechnen, auch mit diesen ----
ist wie oben beschrie~en zu verfahren. __ __________ 
Beschädigungen, Gasgerüche oder sonstige Störungen ---------
bitte sofort unserer Ne~zleitstelle melden. -------------
Tel.: 05522 / 503-921 l _ ___________.\ Kleines Hafer 

1 ----------------Harz Energie Netz \mbfl 

\ 

N 

Projekt A Maßstab 1 :1.000 
..:illlfr Harz Energie 
~ Netzgesellschaft Gas Niedersachsen-Thüringen 

Plandarstellung A4 hoch 

Bearbeiter henhente 

Entstörungsdienst: 
05522-503 9215 Ausschnitt Goslar Hahnenklee, Beb 513 Lautenthaler Str Wtf5fJtUm 20.12.2022 



~ ~' Die Eintragun unserer Leitungen und Anlagen zeigt ledig- ~ 
lieh deren Vo ·r andensein, soweit sie uns bekannt sind. ~ 
Für die Angab~n, insbesondere Maße, übernehmen wir -, 
keine Gewähr. \Die genaue Lage ist an Ort und Stelle durch >r 
geeignete Maß~ahmen, z.B. Querschläge, vor Beginn der __ __________ 
Arbeiten zu ~rni itt~ln. _ . . . _______ _____ 
Außer den eing~ze1chneten Leitungen ist mit we1t~-a-1:1B-er 
Betrieb befindlic~en Leitungen zu rechne .,.-a;ti-cn mit diesen 
ist wie oben bes2hrieben ~r:fa-hren . \ 
Beschädigungen, G .sge-ruche oder sonstige . törungen 
bitte sofort unser r Netzleitstelle melden. 
Tel.: 05522 / 503L9215 

Harz Energie N tz GmbH 

_:ill.::- Harz Energie 
... Netzgesellschaft 

\ 

Projekt 

Wasser 

B<achland 

N 

A Maßstab 1 :1.000 

KJemes Haferland 

Brachland 

Plandarste/lung A4 hoch 

Bearbeiter henhente 

Entstörungsdienst: 
05522-503 9215 Ausschnitt Goslar Hahnenklee, Beb 503 Lautenthaler Str WJ5fJfum 20· 12·2022 
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110. Änderung des Flächennutzungsplans
Äußerung gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Zu o. g. Planung äußere ich mich wie folgt:

Kreisentwicklung

Aus Sicht der Kreisentwicklung wird die Revitalisierung des Standortes mit der Schaffung ei-
nes Naturhotels begrüßt, um den Standort Hahnenklee im Bereich Tourismus nachhaltig zu 
sichern und aufzuwerten.

Naturschutz

Zu der Planung kann aus naturschutzfachlicher Sicht noch keine abschließende Stellung-
nahme abgegeben werden, da der Umweltbericht noch nicht vollständig vorliegt. Folgende 
Hinweise sind zu beachten:

In der Planzeichnung fehlt die Kennzeichnung und Abgrenzung des Landschaftsschutzgebie-
tes (LSG �Harz�, H-Zone). Zudem ist die Abgrenzung des Sondergebietes so anzupassen, 
dass das gesetzlich geschützte Biotop als Grünfläche dargestellt wird.

Die Gehölzschutzverordnung des Landkreises Goslar ist zum 06.12.2021 ausgelaufen. 
Durch eine Änderung des Landesrechts und vor allem durch die Gesetze zur Umsetzung des 
"Niedersächsischen Weges" im Naturschutz-, Gewässerschutz- und Waldrecht wurde der 
rechtliche Rahmen zum Schutz von Natur und Landschaft in Niedersachsen deutlich erwei-
tert. Die bislang mit Hilfe der Gehölzschutzverordnung gesicherten Gehölze werden nun di-
rekt durch die Landes- und Bundesgesetzgebung geschützt. Zusätzlich können jetzt auch 
Gehölzentfernungen einen ausgleichspflichtigen Eingriff in Natur und Landschaft darstellen, 
die nicht in Zusammenhang mit anderen, genehmigungs- oder erlaubnispflichtigen Maßnah-
men stehen.
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Zum Allgemeinen Artenschutz unter 1.2.2. f) gebe ich zu Bedenken, dass sich artenschutz-
rechtliche Konflikte im Geltungsbereich insbesondere auch beim Abriss bzw. bei der Sanie-
rung der Gebäude ergeben können. So kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese als 
Sommer- und/oder Winterquartier von Fledermäusen bzw. als Bruthabitat gebäudebewoh-
nender Vogelarten genutzt werden. Bisher fehlt eine Auseinandersetzung mit möglichen ar-
tenschutzrechtlichen Konflikten in Bezug auf die zum Abriss vorgesehenen Gebäuden in 
Gänze. Im Vorentwurf des Umweltberichts wird jedoch darauf hingewiesen, dass ein arten-
schutzrechtliches Gutachten angefertigt werden soll.     

Bodenschutz

Gegen die Änderung bestehen aus bodenschutz- und abfallrechtlicher Sicht keine Bedenken.
Der Geltungsbereich des bisherigen Flächennutzungsplans befindet sich im Teilgebiet 3 der 
�Verordnung Bodenplanungsgebiet Harz im Landkreis Goslar� (BPG-VO), sodass die Plan-
zeichnung korrekt mit dem Planzeichen �BP� versehen worden ist. Jedoch fehlen die nach-
richtliche Übernahme sowie die Rechtsgrundlage der Kennzeichnung (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 und 
Abs. 6 BauGB) sodass diese zu ergänzen sind.

Das durch die 110. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Goslar (alt) Bereich �Laut-
enthaler Straße West� hinzukommende Waldgebiet, befindet sich außerhalb des Geltungsbe-
reichs der BPG-VO. Aufgrund der sich dort befindlichen erhöhten Bleiwerte (1.000 � 2.000 
mg/kg) gemäß Waldbodenbelastungskarte, ist der Waldbereich analog dem Teilgebiet 1 zu-
zuordnen, weshalb hier der direkte Kontakt zum Boden mit geeigneten Maßnahmen zu ver-
hindern ist. Zudem ist dieser Bereich mit Blick auf die Vorgabe des § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB 
zusätzlich mit Planzeichen 15.12 der Anlage zur PlanZV (Kreuzlinie) zu umgrenzen und die 
Erklärung: �Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind� 
sowie die Rechtsgrundlage der Kennzeichnung (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB) hinzuzufügen.
Alternativ kann dies auch textlich erfolgen. Der Geltungsbereich der BPG-VO lässt sich aus 
dem beigefügten Auszug erkennen.

Waldrecht

Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines Vorbehaltsgebietes �Wald�, eines Vorbehalts-
gebietes �Natur und Landschaft� und eines Vorbehaltsgebietes �Besondere Schutzfunktionen 
des Waldes� sowie eines Vorranggebietes �Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die 
Bevölkerung�. 

Hinsichtlich des Waldabstandes, ist im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) für 
den Großraum Braunschweig der Grundsatz enthalten, dass zu Waldrändern ein Mindestab-
stand von 100m eingehalten werden soll. Dieser raumordnerische Grundsatz ist der Abwä-
gung zugänglich. Im vorliegenden Fall, hat eine ausführliche Abwägung stattgefunden. Die 
Gründe, warum hier ein Waldabstand von 30m als ausreichend erachtet wird, wurden nach-
vollziehbar dargelegt und sind argumentativ schlüssig. Der Unterschreitung des Waldabstan-
des von 100m auf 30m kann daher zugestimmt werden. 

Durch die Umwandlung der betroffenen Fläche in eine parkähnliche Fläche und somit in eine 
andere Nutzungsart, wird es sich aller Voraussicht nach, um eine Waldumwandlung nach § 8 
NWaldlG handeln, die Gegenstand des Bebauungsplan-Verfahrens ist.
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Immissionsschutz

Aussagen zu den Belangen des Immissionsschutzes finden sich lediglich im Umweltbericht 
unter dem Schutzgut Mensch. Ich bitte, entsprechende grundsätzliche Aussagen auch in die 
Begründung zu übernehmen. Berücksichtigt werden muss dabei auch der planinduzierte 
Verkehrslärm in Form von Lieferverkehr.

Sonstiges

Im Flächennutzungsplan ist eine Sonderbaufläche ausgewiesen. Die allgemeine Art der Nut-
zung sollte daher von SO in S geändert werden. Dies entsprechend auch der Systematik des 
Gesamt-Flächennutzungsplans.

Zudem ist in der Planzeichenerklärung die Zweckbestimmung der Sonderbaufläche zu er-
gänzen.

Im Auftrag

gez

Doreen Höbig
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Bebauungsplan 513 Lautenthaler Straße West mit ÖBV
Äußerung gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Zu o. g. Planung äußere ich mich wie folgt:

Naturschutz

Zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 513 �Lautenthaler Straße West� kann aus natur-
schutzfachlicher Sicht keine abschließende Stellungnahme abgegeben werden, da der Um-
weltbericht bisher nur als Vorentwurf vorliegt. Folgende Hinweise und Empfehlungen sollten 
allerdings in den textlichen Festsetzungen, Planzeichnung bzw. Begründung Berücksichti-
gung finden.

Planzeichnung und Text

Ein Teil der eingezeichneten Fläche für das �Sonstiges Sondergebiet� verläuft durch ein ein-
gezeichnetes gesetzlich geschütztes Biotop. Die Planzeichnung ist so anzupassen, dass das 
gesamte Biotop als private Grünfläche dargestellt wird. Für ein gesetzlich geschütztes Biotop 
im nördlichen Bereich auf dem Flurstück 2/5, Flur 3, fehlt die Umgrenzung als geschütztes 
Biotop. In der Planzeichnung fehlt zudem die Kennzeichnung und Abgrenzung des Land-
schaftsschutzgebietes (LSG �Harz�, H-Zone). Dies gilt entsprechend auch für die nachrichtli-
chen Übernahmen gemäß § 9 Abs. 6 BauGB. Der nördliche Bereich, ein Teilbereich des 
�Kleinen Haferlandes�, befindet sich, wie in der Begründung unter 2.6 richtig erläutert, auch 
weiterhin im LSG und wird nicht entlassen.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keinerlei Festsetzungen von zu erhaltenen 
bzw. neu zu pflanzenden Bäumen getroffen worden. Die Planungen sehen jedoch sowohl 
Anpflanzungen als auch den Erhalt von Bäumen vor, daher ist eine zeichnerische Festset-
zung in der Planzeichnung und eine textliche Festsetzung notwendig.

B19b
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In den Hinweisen zum Artenschutz fehlen Ausführungen zu den geplanten Abrissarbeiten 
des alten Gebäudebestandes.

Begründung und Umweltbericht

Die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gemäß § 13 ff. BNatSchG fehlt 
bislang. Diesbezüglich sollte z.B. das Modell des Niedersächsischen Städtetages herange-
zogen werden. Die Ergebnisse sind im Umweltbericht und in der Begründung entsprechend 
darzulegen. 
Der Untersuchungsraum des Vorentwurfs des Umweltberichts erfasst nicht den kompletten 
Geltungsbereich des neu aufgestellten Bebauungsplanes �Lautenthaler Straße West�, son-
dern lediglich den Teilbereich, welcher aus dem LSG entlassen werden soll. 
Der vorliegende Vorentwurf des Umweltberichts zum Bebauungsplan beinhaltet zudem bis-
lang keine konkreten Aussagen bzgl. evtl. vorkommender, relevanter Artengruppen. Es wird 
jedoch darauf hingewiesen, dass ein artenschutzrechtliches Gutachten angefertigt werden 
soll.
Artenschutzrechtliche Konflikte im Geltungsbereich des Bebauungsplans können sich insbe-
sondere auch beim Abriss bzw. bei der Sanierung der Gebäude ergeben. So kann nicht aus-
geschlossen werden, dass diese als Sommer- und/oder Winterquartier von Fledermäusen 
bzw. als Bruthabitat gebäudebewohnender Vogelarten genutzt werden. Bisher fehlt eine 
Auseinandersetzung mit möglichen artenschutzrechtlichen Konflikten in Bezug auf die zum 
Abriss vorgesehenen Gebäuden in Gänze. Daneben kann es auch durch eine Entnahme von 
Bäumen zur Auslösung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände kommen. Ich weise da-
rauf hin, dass im Rahmen des Bebauungsplans eine vollständige Bearbeitung dieser Thema-
tik erfolgen muss. Sofern sich auf Grundlage der artenschutzrechtlichen Prüfung eine Not-
wendigkeit für vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) ergibt, sind diese im 
Bebauungsplan entsprechend festzusetzen.
Es sollte beschrieben werden, dass die Gebäude vor Abriss (mit zeitlichem Abstand und un-
mittelbar vor Abriss) abgesucht werden sollen. Ein Abriss darf aus Artenschutzgründen nur 
im Zeitraum von November bis Februar erfolgen. Eine vorherige Begehung ermittelt damit 
nur die Bedeutung für Fledermäuse als Zwischen- bzw. Winterquartier � nicht aber als Som-
merquartier. Von daher sind auch Begehungen im Sommer auf Sommerquartiere notwendig. 
Abhängig vom Ergebnis dieser Begehungen sind Ersatzquartiere zu schaffen. Sollten Bege-
hungen nicht realisierbar sein, so ist mit Hilfe einer Potentialanalyse der entsprechende 
Kompensationsbedarf zu ermitteln und darzustellen.

Redaktionelle Hinweise
Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG) vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 
104), zuletzt geändert durch Art. 2 G zur Änd. des G über den Nationalpark �Niedersächsi-
sches Wattenmeer� und des AusführungsG zum BundesnaturschutzG sowie zur Änd. weite-
rer Gesetze vom 22.9.2022 (Nds. GVBl. S. 578)

Bodenschutz

Gegen die Änderung bestehen aus bodenschutz- und abfallrechtlicher Sicht keine Bedenken.
Der Geltungsbereich des bisherigen Bebauungsplans Nr. 502 Lautenthaler Straße befindet 
sich im Teilgebiet 3 der �Verordnung Bodenplanungsgebiet Harz im Landkreis Goslar� (BPG-
VO), sodass die Planzeichnung korrekt mit dem Planzeichen �BP� versehen worden ist. Auch 
die nachrichtliche Übernahme ist verzeichnet. 
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Das durch den Bebauungsplan Nr. 513 �Lautenthaler Straße West� hinzukommende Wald-
gebiet, befindet sich außerhalb des Geltungsbereichs der BPG-VO. Aufgrund der sich dort 
befindlichen erhöhten Bleiwerte (1.000 � 2.000 mg/kg) gemäß Waldbodenbelastungskarte, 
ist der Waldbereich analog dem Teilgebiet 1 zuzuordnen, weshalb hier beispielsweise der 
Direktkontakt mit dem Boden unterbunden werden muss. Inwieweit hierfür unter Beibehal-
tung des Baumbestandes ein Abdecken mit Boden oder eine dichte Begrünung realisierbar 
sind oder ob auf das Aufbringen (und Instandhalten) einer Mulchschicht zurückgegriffen wer-
den müsste, müsste mit der unteren Bodenschutzbehörde besprochen werden.

Eine textliche Kennzeichnung ist bereits erfolgt. Der Bereich könnte zudem mit Blick auf die 
Vorgabe des § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB zusätzlich mit Planzeichen 15.12 der Anlage zur PlanZV 
(Kreuzlinie) umgrenzt und die Erklärung: �Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefähr-
denden Stoffen belastet sind� sowie die Rechtsgrundlage der Kennzeichnung (§ 9 Abs. 5 Nr. 
3 BauGB) hinzugefügt werden. Der Geltungsbereich der BPG-VO lässt sich aus dem beige-
fügten Auszug erkennen.

Waldrecht

Die Unterlagen sind unvollständig und daher nicht abschließend prüffähig.

Waldabstand:
Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines Vorbehaltsgebietes �Wald�, eines Vorbehalts-
gebietes �Natur und Landschaft� und eines Vorbehaltsgebietes �Besondere Schutzfunktionen 
des Waldes� sowie eines Vorranggebietes �Erholung mit starker Inanspruchnahme durch die 
Bevölkerung�. 

Hinsichtlich des Waldabstandes, ist im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) für 
den Großraum Braunschweig der Grundsatz enthalten, dass zu Waldrändern ein Mindestab-
stand von 100m eingehalten werden soll. Dieser raumordnerische Grundsatz ist der Abwä-
gung zugänglich. Im vorliegenden Fall, hat eine ausführliche Abwägung stattgefunden. Die 
Gründe, warum hier ein Waldabstand von 30m als ausreichend erachtet wird, wurden nach-
vollziehbar dargelegt und sind argumentativ schlüssig. Der Unterschreitung des Waldabstan-
des von 100m auf 30m kann daher zugestimmt werden. 

Waldumwandlung:
Mit der Änderung der Nutzungsart von Wald in eine parkähnliche Anlage ist eine Waldum-
wandung nach § 8 des Niedersächsischen Waldgesetzes (NWaldLG) verbunden. 
Der vorgelegte Umweltbericht des Büros Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH bein-
haltet kein waldrechtliches Gutachten, welches sich mit erforderlichen Ersatzmaßnahmen 
befasst.
Ich bitte bei Erstellung des Waldgutachtens um Beachtung der rechtlichen Vorgaben des 
NwaldLG. Gemäß den Ausführungsbestimmungen zum NWaldLG, hat die Beurteilung der 
Wertigkeiten der Waldfunktionen durch fachkundige Personen gem. § 15 NWaldLG zu erfol-
gen.

Fachkundig ist nach § 15 Abs. 2 NWaldLG, wer
o 1.einen für die Zulassung zur Ausbildung im Vorbereitungsdienst für das erste oder 

zweite Einstiegsamt der Laufbahn der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Agrar- und 
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umweltbezogene Dienste für den Forstdienst erforderlichen Hochschulabschluss er-
worben hat oder

o 2. eine nach dem Niedersächsischen Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz oder 
nach der Niedersächsischen Laufbahnverordnung gleichwertige Berufsqualifikation 
besitzt.

Immissionsschutz

Die textlichen Festsetzungen/Aussagen zum Bebauungsplan sind zwar insofern sinnvoll, 
dass der Emission durch Parkplatzsuchverkehr und dem Lade/Abladeprozess entgegenge-
wirkt wird. Es wird jedoch nicht ausreichend berücksichtigt, dass eine solche Anlage erhöh-
ten Lieferverkehr mit sich zieht und dieser auch erst zur Entladestelle gelangen muss, auch
wenn dies nur tagsüber erfolgen soll. Entsprechende Aussagen sind zu ergänzen.

Zu überarbeiten sind zudem sind die Aussagen bezüglich des erhöhten Verkehrsaufkom-
mens. Das überplante Gebiet grenzt an ein allgemeines Wohngebiet. �Es handelt sich um 
eine ruhige Gegend ohne typische Belastungen der menschlichen Gesundheit wie Lärm oder 
Verkehrsimmissionen� (Punkt 3.2.1 des Umweltberichts). Unter Punkt 3.2.2 des Umweltbe-
richts wird eine Mehrbelastung durch 44 Fahrzeuge täglich erwartet. Die vorgeschlagene Ge-
schwindigkeitsbegrenzung auf der Lautenthaler Straße wurde in der Begründung nicht er-
wähnt und es finden sich keine Angaben, wie dies umgesetzt werden soll.

In der Bauleitplanung ist unter Anwendung des § 50 BImSchG bei dem Heranrücken von Be-
triebsbereichen an schutzbedürftige Gebiete, die der Wohnnutzung dienen, das Gebot der 
planerischen Konfliktbewältigung zu beachten.

Vorbeugender Brandschutz

Zur Sicherstellung der notwendigen Löschwasserversorgung ist aufgrund der möglichen Ge-
bäudeausdehnung einschließlich ggf. Tiefgarage eine Löschwassermenge von
96 � 192 m3/h (in Abhängigkeit der Bauweise und damit verbundenen Gefahr der Brandaus-
breitung) für 2 Stunden sicherzustellen.

Hinweise:
Der Nachweis der Löschwassermenge kann nur über DIN-gerechte Löschwasserentnahme-
stellen geführt werden. 
Die Leistungsfähigkeit und ggf. der Umfang der Trinkwasserversorgung zur Nutzung als ab-
hängige Löschwasserentnahmestelle muss vorab mit dem Trinkwasserversorger geklärt wer-
den. 
Fehlmengen müssen durch eine unabhängige Löschwasserversorgung dauerhaft sicherge-
stellt werden.

Abfallwirtschaft

Es bestehen grundsätzlich keine Bedenken. Es müssen die im Anhang aufgeführten vorge-
schriebenen Anforderungen an Straßen und Fahrwegen eingehalten werden.
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Weiterhin weise ich auf den § 11 der Satzung über die Bewirtschaftung von Abfällen im 
Landkreis Goslar (Abfallsatzung) hin:
Für Abbrucharbeiten an baulichen Anlagen mit einem Bruttorauminhalt von mindestens 300 
Kubikmeter, Abbrucharbeiten, bei denen mindestens 100 Kubikmeter Abfall anfallen sowie 
für alle Abbruche von gewerblich genutzten Anlagen muss zur Sicherstellung des Verwer-
tungsgebotes, der Schadstoffentfrachtung und der ordnungsgemäßen Entsorgung eine ab-
falltechnische Abnahme erfolgen. Die Abnahme ist beim Landkreis Goslar zwei Wochen vor 
Beginn der Abbrucharbeiten zu beantragen. Mit dem Abbruch darf erst nach Durchführung 
der abfalltechnischen Abnahme begonnen werden. Für die Durchführung der abfalltechni-
schen Abnahme werden Gebühren nach der Abfallgebührensatzung erhoben.

Gesundheit

Folgende Hinweise bitte ich zu beachten:

Trinkwasserversorgung: 
Voraussetzung für die Umsetzung der geplanten Bebauung ist eine gesicherte Trinkwasser-
versorgung. Dabei hat die Beschaffenheit des Trinkwassers § 4 Abs. 1 Trinkwasserverord-
nung zu entsprechen.

Abwasserentsorgung: 
Eine Gewährleistung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung ist notwendig. Die Anfor-
derungen an das Trinkwassergewinnungsgebiet sind zu beachten. Das Abwasserbeseiti-
gungskonzept ist entsprechend auszuführen. 

Klimaschutz

Bezüglich der Planung bestehen keine Bedenken. Ich gebe allerdings folgende Hinweise:

Bei dem Neubau soll es sich um ein "Naturhotel" handeln. Damit sollte das Gebäude mög-
lichst nachhaltig im Bau (Holzbauweise, Lehmputz, nachhaltiges Dämmmaterial und andere 
Baustoffe etc.) und in seinem Betrieb sein. Hotels haben i.d.R. einen hohen Ressourcen-
und Energieverbrauch. Interessant und ein echtes Leuchtturmprojekt für den Harz wäre also 
ein Hotel, das sich weitgehend selbst versorgt (autark).

Geplant sind bisher Holzbauweise und Dachbegrünung, sowie eine insektenfreundliche Be-
leuchtung. Für ein "Naturhotel" ist das nicht ausreichend. Dringend in Betracht gezogen wer-
den sollte die Regenwassernutzung, z.B. für Toilettenspülung und Gartenbewässerung des 
Hotels. Der Wasserhaushalt wird sich durch den Klimawandel verändern. Starkregenereig-
nissen werden Trockenperioden gegenüberstehen. Durch die Speicherung von Regenwas-
ser in Regenwasserzisternen im Boden kann überschüssiges Wasser zurückgehalten wer-
den und gleichzeitig in trockeneren Zeiten genutzt werden. Ebenso denkbar ist das Auffan-
gen von Grauwasser, um es für das Spülen der Toiletten zu nutzen und so kostbares Trink-
wasser zu sparen. 

Über die energetische Versorgung des Gebäudes wurde noch keine Aussage getroffen. Es 
sollte sich um einen Passivhaus-Standard handeln, um die Wärmebedarfe so gering wie 
möglich zu halten. Dies ist erforderlich für den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe. Zu-
dem sollte über eine kalte Nahwärme/Erdwärme nachgedacht werden, die ggf. auch Nach-
bargrundstücke in Zukunft versorgt, um die Grundlast für die Wärmepumpe bereitzustellen.
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Für die eigene Stromversorgung und den Betrieb der Wärmepumpe sollte eine PV-Anlage 
auf Dach und ggf. Fassaden installiert werden.

Nähere Informationen erhalten Sie bei meiner Klimaschutzbeauftragten Frau Nestmann un-
ter der Telefonnummer 05321/76-252.

Sonstiges

Die Zweckbestimmung des Sondergebietes ist auch in die Planzeichenerklärung zu überneh-
men werden.

Bei der Bezeichnung des Plans in Planzeichnung und Begründung fehlt der Zusatz �mit 
ÖBV�. Des Weiteren ist auf der Planzeichnung nicht vermerkt, dass es sich um die gleichzei-
tige Teilaufhebung des Bebauungsplans 502 Lautenthaler Straße handelt. Ich bitte, dies zu 
ergänzen.

Im Auftrag

gez

Doreen Höbig
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Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange

Anforderungen an Straßen und Fahrwegen für die Sammlung von Abfällen:

I. STRASSEN

Straßen müssen
1. für Abfallsammelfahrzeuge ausreichend tragfähig sein (das zulässige Gesamtgewicht

von Abfallsammelfahrzeugen beträgt 26 Mg),
2. als Anliegerstraßen oder -wege ohne Begegnungsverkehr bei geradem Straßenverlauf 

eine Breite von mindestens 3,55 m aufweisen (nach StVZO zulässige Fahrzeugbreite von 
2,55 m zzgl. 2 x 0,5 m Sicherheitsabstand).

3. als Anliegerstraßen oder -wege mit Begegnungsverkehr eine Breite von mind. 4,75 m 
aufweisen.

4. so gestaltet sein, dass in Kurvenbereichen die Schleppkurven für 3-achsige 
Abfallsammelfahrzeuge mit einem Radstand von 4200 mm berücksichtigt werden.

5. eine lichte Durchfahrtshöhe von mindestens 4 m zuzüglich Sicherheitsabstand 
aufweisen. Dächer, Äste von Bäumen, Straßenlaternen usw. dürfen nicht in das 
Lichtraumprofil ragen, da bei einer Kollision die Gefahr besteht, dass 
sicherheitstechnisch wichtige Bauelemente am Abfallsammelfahrzeug unbemerkt 
beschädigt werden.

6. an ihren Banketten so gestaltet sein, dass seitliches Abrutschen oder Umstürzen von 
Fahrzeugen verhindert ist. Dies gilt besonders in der Nähe von Böschungen und Gräben.

7. so bemessen sein, dass an Ein- und Ausfahrten mindestens die Schleppkurven für 3-
achsige Abfallsammelfahrzeuge mit einem Radstand von 4200 mm berücksichtigt sind. 
Dies gilt ebenso bei Verschwenkungen der Fahrbahn, z. B. an Pflanzinseln, Bäumen und 
ausgewiesenen Parkplätzen.

8. so gestaltet sein, dass Bodenschwellen problemlos von Abfallsammelfahrzeugen 
befahren werden können. Beim Überfahren von Bodenschwellen muss eine 
ausreichende Bodenfreiheit der hinteren Standplätze des Abfallsammelfahrzeuges 
gewährleistet sein.

II. SACKGASSEN

Am Ende einer Sackgasse muss eine geeignete Wendeanlage vorhanden sein.

Wenn keine geeigneten Wendeanlagen vorhanden sind, dürfen Sackgassen mit 
Abfallsammelfahrzeugen nicht befahren werden. 
Die Abfallsammelgefäße sowie alle anderen Abfälle müssen an der nächsten für das 
Abfallsammelfahrzeug befahrbaren öffentlichen Straße zur Abfuhr bereitgestellt werden (§ 17 
der Satzung über die Bewirtschaftung von Abfällen im Landkreis Goslar).

III. WENDEANLAGEN

Zu den Wendenanlagen gehören in diesem Zusammenhang Wendekreise, Wendeschleifen 
und Wendehämmer.

Wendekreise
sind dann geeignet, wenn sie



a) einen Mindestdurchmesser von 22,00 m einschließlich der erforderlichen Freiräume für 
die Fahrzeugüberhänge aufweisen und in der Wendekreismitte frei befahrbar sind (keine 
Bäume, Büsche u. ä.).
b) mindestens die Schleppkurven für 3-achsige Abfallsammelfahrzeuge mit einem Radstand 
von 4200 mm berücksichtigen.
c) in der Zufahrt eine Fahrbahnbreite von mindestens 5,50 m haben.
d) am Wendekreisrand frei von Hindernissen, wie Schaltschränken der Telekommunikation 
oder Elektrizitätsversorgung, Lichtmasten und anderen festen baulichen Einrichtungen, sind.
Ein Wendekreis mit ausreichendem Durchmesser darf auch nicht mit Fahrzeugen zugestellt 
sein.

Wendeschleifen � Wendekreise mit Pflanzinseln
Ein Durchmesser von mindestens 25,00 m ist erforderlich, wenn der Wendekreis in der Mitte 
eine Pflanzinsel aufweist. Die Pflanzinsel darf einen Durchmesser von maximal 6 m haben 
und muss überfahrbar � ohne Hochbord � ausgeführt sein.

Wendehämmer
Wenn aufgrund von topographischen Gegebenheiten oder bereits vorhandener Bausubstanz 
Wendekreise bzw. -schleifen in der zuvor beschriebenen Form nicht realisiert werden 
können, sind ausnahmsweise auch andere Bauformen, z. B. Wendehämmer zulässig. Dabei 
sind die Anforderungen an die Abmessungen von Wendehämmern der �Richtlinie für die 
Anlage von Stadtstraßen� (RASt 06) für 3-achsige Abfallsammelfahrzeuge zu 
berücksichtigen.
Wichtige Voraussetzung dabei ist, dass ein Wenden mit ein- bis höchstens zweimaligem 
Zurückstoßen möglich ist.
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Stadtentwässerung Goslar GmbH

   
Stadtentwässerung Goslar GmbH : Odermarkplatz 1 : 38640 Goslar Stadtentwässerung Goslar GmbH

Stadt Gosl A Odermarkplatz 1

adt Goslar ISTanTm—— 38640 Goslar
Fachdienst Stadtplanung STADT GOSLAR Telefon 05321 3376-11

Fax 05321 3376-33
Frau Broy 04 Jan 2023 info@eurawasser-goslar.de
Charly-Jacob-Straße 3 i www.eurawasser-goslar.de
38640 Goslar   

 

m  

23.12.2022

Bauleitplanung der Stadt Goslar
Aufstellung Bebauungsplan Nr. 513 „Lautenthaler Straße West“ mit ÖBV, gleichzeitiger Teilaufhebung des
Bebauungsplanes Nr. 502 „Lautenthaler Straße“.
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß 8 4 (1) Baugesetzbuch (BauGB)

Sehr geehrte Frau Broy,

zum 0. g. Bebauungsplan der Stadt Goslar gibt es aus unserer Sicht folgende Hinweise:

e In der Straße „Lautenthaler Straße" verlaufen je ein Schmutz- und Regenwasserhauptkanal der öffentlichen
Kanalisation.

e Sollten Schmutz- und Regenwasserhausanschlusskanäle vorhanden sein, sind diese bei Erweiterungen oder
Neubauten auf den Grundstücken auf ihren technischen und hydraulischen Zustand hin zu prüfen und weiter zu
nutzen.

e Da in dem Bereich die Regenwasserkanalisation hydraulisch sehr stark belastet ist, dürfen nur 10,0 Liter pro
Sekunde und Hektar (l/s*ha) eingeleitet werden. Die darüberhinausgehendenNiederschlagswassermengen
müssen in das städtische Kanalnetz über Rückhaltungen (bspw. Regenrückhaltebecken, Stauraumkanäle oder
Zisternen), die nachzuweisen und mit entsprechender Drosseleinrichtung versehen sind, gedrosselt bzw.
zeitverzögert eingeleitet werden.

e _Esistzu beachten, dass ein Entwässerungsantrag gemäß $ 6 Abs. 1 der Abwassersatzung der Stadt Goslar in
2-facher Ausfertigung rechtzeitig vor Baubeginn bei der EURAWASSER Betriebsführungsgesellschaft mbH, Frau
Meier, Odermarkplatz 1, 38640 Goslar, zur Prüfung und Genehmigung einzureichen ist.

Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Butzlaff unter der Telefonnummer 05321 3376-29 gern zur Verfügung,

Mit freundljehen Grüßen

  
Geschäftsführer: Holger Fricke, Hans-Joachim Hütker / Aufsichtsratsvorsitzender: Martin Mahnkopf/Gerichtsstand: Amtsgericht Braunschweig / HRB 110423

Commerzbank AG / BLZ 268 400 32 / Kto. 7 114 010 (Steuernummer 21/204/00312)/IBAN DE92 2684 0032 0711 4010 00/ BIC COBADEFFXXX
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Stadt Goslar - Die Oberbürgermeisterin 
Fachbereich 3 | Fachdienst Umwelt- und Gewässerschutz | Rammelsberger Str. 2 | 38640 Goslar 
Tel.: 05321 704-427 | Fax: 05321 704-1427 | E-Mail: eva.rehse@goslar.de| Internet: http://www.goslar.de | Facebook: 
http://www.facebook.com/goslar.de 
�
 
Diese Nachricht ist nur für den vorgesehenen Empfänger bestimmt. Sollten Sie nicht der vorgesehene Empfänger dieser E-Mail und ihres Inhalts 
sein oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, den Absender unverzüglich darüber zu informieren und diese Nachricht und all ihre 
Anhänge vollständig von Ihrem Computer zu löschen. Jede Form der unbefugten Nutzung, Veröffentlichung, des Kopierens oder der Offenlegung 
des Inhalts dieser E-Mail ist nicht gestattet.  
�

Wirklich drucken? Sparen Sie pro Seite Frischfaserpapier 0,26l Wasser, 5g CO2, 15g Holz und 54Wh Energie oder Recyclingpapier 0,102l 
Wasser, 4g CO2, 6g Holz und 21Wh Energie. (Quelle: IFEU Institut 2006)  
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Hallo Eva, 
 
ich habe noch eine Nachricht in meinem Postfach gefunden, wo ich zur Reha war. Ggf. hast du die Beteiligung auch 
von Kerstin bekommen? Die Änderung des FNP betrifft den Bereich eines Hotelneubaus der Familie Prien in 
Hahnenklee (WSG).  
 
VG Dirk 
 
Stadt Goslar - Die Oberbürgermeisterin 
Fachbereich 3 | FD Umwelt und Gewässerschutz | Untere Wasserbehörde | Rammelsberger Straße 2 | 38640 Goslar  
Tel.: 05321 704-430 | Fax: 05321 704-567 | E-Mail: dirk.sielaff@goslar.de | Internet: http//www.goslar.de | Facebook: 
http//www.facebook.com/goslar.de  
 
Diese Nachricht ist nur für den vorgesehenen Empfänger bestimmt. Sollten Sie nicht der vorgesehene Empfänger dieser E-Mail und ihres Inhalts 
sein oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, den Absender unverzüglich darüber zu informieren und diese Nachricht und all ihre 
Anhänge vollständig von Ihrem Computer zu löschen. Jede Form der unbefugten Nutzung, Veröffentlichung, des Kopierens oder der Offenlegung 
des Inhalts dieser E-Mail ist nicht gestattet. 

Wirklich drucken? Sparen Sie pro Seite Frischfaserpapier 0,26l Wasser, 5g CO2, 15g Holz und 54Wh Energie oder Recyclingpapier 0,102l 
Wasser, 4g CO2, 6g Holz und 21Wh Energie. (Quelle: IFEU Institut 2006)  
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Stadt Goslar - Die Oberbürgermeisterin 
Fachbereich 3 | Fachdienst Umwelt- und Gewässerschutz | Rammelsberger Str. 2 | 38640 Goslar 
Tel.: 05321 704-427 | Fax: 05321 704-1427 | E-Mail: eva.rehse@goslar.de| Internet: http://www.goslar.de | Facebook: 
http://www.facebook.com/goslar.de 
�

 
Diese Nachricht ist nur für den vorgesehenen Empfänger bestimmt. Sollten Sie nicht der vorgesehene Empfänger dieser E-Mail und ihres Inhalts 
sein oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, den Absender unverzüglich darüber zu informieren und diese Nachricht und all ihre 
Anhänge vollständig von Ihrem Computer zu löschen. Jede Form der unbefugten Nutzung, Veröffentlichung, des Kopierens oder der Offenlegung 
des Inhalts dieser E-Mail ist nicht gestattet.  
�




